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Freiburg, 25.03.2025 

Erste Regelungen für den Personalbereich ab 2026 
KODA regelt Eingruppierung der Beschäftigten im Personalwesen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in ihrer Sitzung am 20./21. März 2025 hat die 
KODA unter anderem Beschlüsse gefasst, die 
die Veränderungen der Kirchenentwicklung 2030 
ab 2026 im Blick haben. Diese erste Regelung 
betrifft die Beschäftigten im Personalwesen, 
deren Tätigkeiten sich hin zu „Personalservice“ 
und „Personalabrechnung“ entwickeln. Der 
Personalservice wird örtlich in den neuen 
Kirchengemeinden angesiedelt sein, die 
Personalabrechnung im Verwaltungsdienst der 
Erzdiözese. 

Eingruppierung Personalwesen 

Für die Beschäftigten in diesem Bereich wird 
grundsätzlich die gleiche Eingruppierung in der 
EG 9b bzw. EG 10 vorgesehen. 

Die grundständige Eingruppierung erfolgt in 
EG 9b, Beschäftigte mit einem förderlichen 
Hochschulabschluss werden unmittelbar in die 
EG 10 eingruppiert.  

Beschäftigte in der EG 9b haben die Möglichkeit, 
als „sonstige Beschäftigte“ ebenfalls in die EG 10 
zu kommen. Dazu braucht es entsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Erfahrung, die 
in der Regel nach 2 Jahren in der Tätigkeit 
erreicht wird. Bestandsbeschäftigte in der EG 9b 
können bei entsprechenden persönlichen 

Voraussetzungen natürlich ebenfalls von dieser 
Neuregelung profitieren.  

Die Regelung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

Übernahme von Auszubildenden 

In einer weiteren Änderung wird die Übernahme 
von Auszubildenden verbessert. Alle, die ihre 
Ausbildung mit der Gesamtnote „befriedigend“ 
oder besser abschließen, werden – wenn der 
betriebliche Bedarf besteht – unmittelbar in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 
Bislang war dieses Anschlussarbeitsverhältnis 
befristet.  

Weiterhin ist auch die Übernahme in eine 
befristete Beschäftigung möglich, auch wenn 
kein unmittelbarer Bedarf besteht. 

Diese Regelung gilt ab dem 01.05.2025. 

Studierende in praxisintegrierten dualen 
Studiengängen 
Studierende in praxisintegrierten dualen 
Studiengängen, die Entgelt entsprechend der 
Anlage 5a zur AVO (Entgelt für Auszubildende 
nach dem Berufsbildungsgesetz) erhalten, haben 
nach einer neuen KODA-Regelung einen 
Anspruch auf eine Zulage von 100.- € zum 
Ausbildungsentgelt. Da es an dieser Stelle immer 
wieder Unklarheiten gab, hat die KODA eine 
entsprechende Verordnung dazu beschlossen.  

Auch diese Regelung gilt ab dem 01.05.2025. 
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Ausblick 
Für den 12. Mai 2025 wurde eine weitere 
Sondersitzung der KODA anberaumt. Bis dahin 
sind Anhörungen zur Eingruppierung von 
pastoralen Mitarbeitenden in Gang. Darüber 
hinaus arbeitet die AG AVO an weiteren 
Tätigkeitsmerkmalen im Zusammenhang mit der 
Kirchenentwicklung, u.a. der stellv. 
Pfarreiökonomen und der Verwaltungs-
assistenzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine ganze 
Sitzung scheinen die Ergebnisse vielleicht nicht 
sehr spektakulär. Es steckt aber in den einzelnen 
Beschlüssen jede Menge Arbeit, nicht nur der 
KODA. 

Wir stellen uns – auch mit der Entscheidung zu 
einer weiteren Sondersitzung schon in der ersten 
Jahreshälfte – ganz bewusst der Situation, dass 
nicht zu jeder neuen Tätigkeit schon alle Fragen 
beantwortet werden können. Daher gehen wir 
Schritt für Schritt vor:  

Wir denken in Zusammenhängen und 
beschließen, wo es Klarheit gibt. Dabei ist nicht 
alles perfekt und vollständig, trotzdem so 
gründlich wie unter den gegebenen Bedingungen 
möglich. 

Damit trägt die KODA ihren Teil dazu bei, dass 
Sie Klarheit und Sicherheit über Ihre zukünftigen 
Arbeitsbedingungen haben.  

Herzliche Grüße 

Stephan Schwär, 

Vorsitzender der KODA und  
Sprecher der Mitarbeitendenseite




